
 

 

 

1

KONECNY 
Gerätebau GmbH 
 
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen zur Verwendung im unter-
nehmerischen Geschäftsverkehr Stand 10/2020 
 
 

1.  Maßgebliche Bedingungen 
1.1  Für unsere Einkäufe, Bestellungen und Aufträge gelten ergän-

zend zu den individuellen Vertragsvereinbarungen, unserem 
Rahmenliefervertrag und den gesetzlichen Bestimmungen aus-
schließlich diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen für den ge-
samten Geschäftsverkehr zwischen uns und dem Verkäufer, 
Lieferanten, Dienst- und Werkleister, nachfolgend Lieferant ge-
nannt. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des 
Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die vorliegenden 
Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von diesen Einkaufsbedingungen ab-
weichenden Bedingungen des Lieferanten die Lieferung bzw. 
Leistung vorbehaltlos annehmen. 

1.2  Diese Einkaufsbedingungen gelten im Falle einer laufenden 
Geschäftsverbindung auch für alle zukünftigen Verträge.  

 
2.  Angebote, Bestellung und Änderungen 
2.1  Die Ausarbeitung von Angeboten, Vorstudien, Mustern und 

ähnlichen Leistungen erfolgt für uns grundsätzlich unentgeltlich, 
es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 
Dies gilt auch für Besuche der Lieferanten. Wir sind nicht zur 
Auftragserteilung verpflichtet. Im Angebot ist auf Abweichungen 
von der Anfrage ausdrücklich hinzuweisen. Der Lieferant ist 
mindestens einen Monat an sein Angebot gebunden. 

2.2 An Unterlagen, die wir dem Lieferanten zur Angebotsabgabe 
überlassen, behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Sie sind bei Nichtabgabe eines Angebotes oder nach Ab-
wicklung der Bestellung unverzüglich und kostenlos an uns zu-
rück zu senden. 

2.3 Lieferverträge (Bestellung und Annahme) und Lieferabrufe sowie 
ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 
Bestellungen, Lieferabrufe sowie deren Änderungen und Ergän-
zungen können auch durch Datenfernübertragung oder durch 
Telefax erfolgen. Telefonische oder mündliche Absprachen sol-
len schriftlich fixiert werden. 

2.4 Bestellungen sind nach Eingang unverzüglich auf Vollständig-
keit, Leserlichkeit und offensichtliche Fehler zu prüfen. Unvoll-
ständigkeiten, Unklarheiten und erkannte Fehler sind uns unver-
züglich anzuzeigen. Die Annahme unserer Bestellung(en) hat 
binnen zwei Arbeitstagen nach Zugang und mittels schriftlicher 
Auftragsbestätigung mit verbindlicher Lieferzeit und Preisen zu 
erfolgen. Bis zum Eingang der vorgenannten Annahmeerklärung 
des Lieferanten sind wir berechtigt, unsere Bestellung jederzeit 
zu widerrufen. Von der Bestellung abweichende Angaben, ins-
besondere Preis- und Lieferzeitangaben, sind drucktechnisch 
deutlich hervorzuheben und bedürfen unserer schriftlichen Be-
stätigung. Bestätigte Preise gelten als Festpreise. Lieferabrufe 
werden verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen zwei Ar-
beitstagen nach Zugang widerspricht. Rahmenaufträge berech-
tigen nur zur Beschaffung von Vormaterial im freigegebenen 
Umfang. Die Anfertigung von Teilen für Abrufaufträge ist nur in 
Höhe der erteilten Freigabe zulässig.  

2.5  Jede Bestellung ist in zu führender Korrespondenz getrennt zu 
behandeln. In allen Schriftstücken, wie Briefen, Versandanzei-
gen, Rechnungen, Lieferscheinen etc., sind unsere Bestell-
nummer, unsere Artikelnummer, die Kundenartikelnummer so-
wie das Datum der Bestellung vollständig aufzuführen.  

2.6 Änderungen im Herstellungsprozess des Lieferanten müssen 
schriftlich freigegeben werden, bei Nichteinhaltung trägt dieser 
das Risiko einer Nichtabnahme der Ware sowie aller dadurch 
verursachten Mängel und Schäden. Abweichungen in Quantität 
und Qualität gegenüber dem Text und Inhalt unserer Bestellung 
und spätere Vertragsänderungen gelten erst als vereinbart, 
wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. 

 2.7 Vor Ausführung der Bestellung sind wir in Absprache mit dem 
Lieferanten berechtigt, Änderungen der Konstruktion, Liefer-
menge und Lieferzeit verlangen. Die Auswirkungen der Ände-
rung sind angemessen und einvernehmlich zu regeln. Bedenken  

  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 gegen die von uns gewünschten Änderungen hat uns der Liefe-

rant unverzüglich mitzuteilen. Kann keine Einigung erzielt wer-
den, sind wir zum Rücktritt berechtigt. Der Lieferant erhält in 
diesem Fall einen angemessenen Aufwendungsersatz. Der Lie-
ferant ist ohne schriftliche Freigabe durch uns nicht berechtigt, 
Änderungen in Konstruktion oder Ausführung vorzunehmen. 

 
3.  Preise, Rechnungen, Zahlungen, Verschlechterung der 

Kreditwürdigkeit, Forderungsabtretung sowie Leistungs-
verweigerungs-, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
rechte 

3.1 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich 
die Preise geliefert, verzollt, frei unserem Werk oder frei dem 
jeweils vertraglich vereinbarten Lieferort nach Maßgabe der 
Klausel DDP (Delivered Duty Paid) der INCOTERMS 2020 
einschließlich Verpackung. Der in der Bestellung ausgewiese-
ne Preis gilt als Höchstpreis. Er kann unterschritten, nicht aber 
überschritten werden. Umsatzsteuer ist gesondert auszuwei-
sen, soweit sie anfällt. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis 
zur Annahme der Ware durch uns oder durch unseren Beauf-
tragten an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern 
ist. Bei Berechnung von Verpackungsmaterial, das der Rück-
sendung unterliegt, hat volle Gutschrift zu erfolgen.  

3.2  Rechnungen sind sofort nach Lieferung zu erteilen, in zweifa-
cher Ausfertigung unter Kennzeichnung des Originals und der 
Kopie sowie unter Angabe der Bestellnummer, unserer Arti-
kelnummer, der Kundenartikelnummer, des Bestelldatums und 
soweit in unserer Bestellung angegeben des Bestellers und 
des Bestellgrundes.  

3.3  Zahlungsfristen laufen von dem festgelegten Liefertermin, 
frühestens vom Eingangstag von Ware und Rechnung, je 
nachdem, welcher der spätere Termin ist, an. Eine Zahlung 
bedeutet keine Anerkennung von Geschäftsbedingungen und 
Preisen. Der Zeitpunkt der Zahlung hat auf die Gewährleis-
tung des Lieferanten und auf unser Rügerecht keinen Ein-
fluss. Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, leis-
ten wir Zahlungen in Euro frei inländische Bankverbindung 
des Lieferanten. Die Zahlung erfolgt per Überweisung  und 
zwar erst nach vollständigem Eingang der mangelfreien Ware 
bzw. vollständiger mangelfreier Leistung und nach Eingang 
der Rechnung. Bei zulässigen Teillieferungen gilt dies ent-
sprechend. Zeitverzögerungen, die durch unrichtige oder un-
vollständige Rechnungen entstehen, beeinträchtigen keine 
Skontofristen. Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der 
Rechnungsprüfung. Beanstandungen und Rügen hinsichtlich 
der Liefergegenstände berechtigen uns, fällige Zahlungen im 
angemessenen Umfang zurückzuhalten. 

3.4  Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die 
Begleichung der Rechnung entweder innerhalb 14 Tagen un-
ter Abzug von 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Ab-
zug ab Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der 
Rechnung als auch  der Ware beziehungsweise Erbringung 
der Leistung.  

3.5  Ein Zahlungsverzug durch uns ist im Falle einfacher Fahrläs-
sigkeit auf die dadurch typischerweise eintretenden Schäden 
begrenzt.  

3.6  Sofern mit dem Lieferanten Vorauszahlungen vereinbart 
werden, ist von diesem, Zug um Zug gegen Leistung und in 
Höhe der Vorauszahlung, eine unbefristete Erfüllungsbürg-
schaft einer Bank oder Versicherung zu erbringen. Bei Lie-
ferverzug werden vom Vorauszahlungsbetrag Verzugszinsen 
in Höhe von 3% über dem Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank von der Rechnung gekürzt. Die Geltendmachung 
etwaiger Verzugsschäden durch uns wird in ihrer Höhe von 
dieser Abzugsregelung nicht berührt. 

3.7  Verschlechtert sich die Kreditwürdigkeit oder Lieferfähigkeit 
des Lieferanten in einem Umfang, der die Erfüllung des Ver-
trages gefährdet oder stellt der Lieferant seine Lieferungen ein 
oder wird über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet, 
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sind wir zum Rücktritt berechtigt, der auch nur teilweise aus-
geübt werden kann.  

3.8  Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustim-
mung, die nicht unbillig verweigert werden darf, nicht berech-
tigt, seine Forderungen gegen uns abzutreten oder durch Drit-
te einziehen zu lassen. Bei Vorliegen von verlängertem Eigen-
tumsvorbehalt gilt die Zustimmung als erteilt. Tritt der Liefe-
rant seine Forderung gegen uns entgegen der vorherigen Re-
gelung in Satz 1 dieses Absatzes ohne unsere Zustimmung 
an einen Dritten ab, so ist die Abtretung gleichwohl wirksam. 
Wir können mit befreiender Wirkung an den Lieferanten oder 
den Dritten leisten. 

3.9  Leistungsverweigerungs-, Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. Aufrech-
nungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Lieferanten 
nur zu, soweit der Gegenanspruch, auf den das Leistungs-
verweigerungs-, Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht 
gestützt wird, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt oder 
entscheidungsreif ist.  

 
4.  Liefertermine, Lieferfristen, Verzug 
4.1  Vereinbarte Termine und Fristen in Bestellungen und Abrufen 

sind verbindlich. Lieferzeiten laufen vom Datum der Bestellung 
ab. Vor Ablauf des Liefertermins sind wir zur Abnahme nicht 
verpflichtet. Maßgebend für die Einhaltung von Fristen und Ter-
minen ist der Eingang der Lieferung in unserem Werk oder der 
von uns genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle bzw. die 
Rechtzeitigkeit der erfolgreichen Abnahme. Teillieferungen sind 
nur nach Vereinbarung mit uns zulässig. Bei vereinbarten Teil-
sendungen ist die verbleibende Restmenge aufzuführen. Der 
Lieferant hat uns Schwierigkeiten, die ihn an der termingemäßen 
Lieferung oder der Lieferung in der vorgeschriebenen Qualität 
hindern, unverzüglich mitzuteilen und unsere Entscheidung über 
die Aufrechterhaltung des Auftrags einzuholen. Er haftet für 
nicht oder verspätet erfolgte Mitteilungen.  

4.2 Vorablieferungen sind nur in Abstimmung mit uns zulässig. Bei 
früherer Anlieferung als vereinbart behalten wir uns Rücksen-
dung auf Kosten des Lieferanten vor. Erfolgt bei vorzeitiger Lie-
ferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zum Liefer-
termin bei uns auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Wir be-
halten uns im Falle vorzeitiger Lieferung vor, die Zahlung erst 
am vereinbarten Fälligkeitstage vorzunehmen. 

4.3  Bei Lieferverzug stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Ein 
Haftungsausschluss oder eine Haftungsbegrenzung des Liefe-
ranten ist ausgeschlossen. Bei Rücktritt können wir Teillieferun-
gen gegen Gutschrift behalten. Bei wiederholter oder dauerhaf-
ter Terminüberschreitung des Lieferanten sind wir zum Rücktritt 
bzw. zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Bei un-
verschuldeter Terminüberschreitung sind wir zum Rücktritt be-
rechtigt, wenn die Terminüberschreitung erheblich ist und die 
Dringlichkeit der Belieferung wegen eigener Terminbindung dies 
erfordert.  

4.4  Kommt der Lieferant in Verzug, so sind wir nach Mahnung 
berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des Netto-
Lieferwertes bzw. der Leistung pro Tag zu verlangen, jedoch 
nicht mehr als insgesamt 10 % des Netto-Lieferwertes bzw. der 
Leistung und vom Vertrag zurück zu treten. Die Geltendma-
chung eines höheren Schadens behalten wir uns vor. Die geleis-
tete Vertragsstrafe wird auf einen Schadensersatzanspruch an-
gerechnet. Das Recht, die Zahlung einer vereinbarten Vertrags-
strafe zu verlangen, wird nicht dadurch verwirkt, dass die Ver-
tragsstrafe bei Abnahme der verspäteten Lieferung nicht aus-
drücklich vorbehalten wurde, sofern sie bis zur Schlusszahlung 
geltend gemacht wird. 

4.5 Bei Lieferverzug des Lieferanten sind wir zum Deckungskauf 
berechtigt, soweit er nach den Umständen sachdienlich ist, um 
drohende Folgeschäden des Verzugs abzuwenden. Die uns 
hierdurch entstehenden Mehrkosten hat der Lieferant zu tragen. 

4.6  Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterla-
gen kann sich der Lieferant nur berufen, wenn er die Unterlagen 
schriftlich angemahnt und nicht innerhalb angemessener Frist 
erhalten hat. 

 
5.  Versand, Transport, Verpackung, Gefahrübergang, Ur-

sprungsnachweis 
5.1  Soweit nicht etwas anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung 

„geliefert verzollt“ nach der Klausel DDP der INCOTERMS 2020. 
Der Lieferant muss auf allen Versandpapieren und Lieferschei-
nen unsere Bestellangaben anbringen. Die angelieferten Waren 
müssen jeweils von den - meist handelsüblichen - notwendigen 

Papieren begleitet sein, die eine einwandfreie Zuordnung und 
Abwicklung der Lieferung bei uns ermöglichen.  

5.2  Jeder Sendung ist ein zweifacher Lieferschein beizufügen, in 
welchem alle in unserem Auftrag vorgeschriebenen Kennzeich-
nungen, insbesondere die Bestellnummer, unsere Artikelnum-
mer, Kundenartikelnummer, und die Chargennummern angege-
ben sind. Teil- und Restlieferungen sind besonders zu kenn-
zeichnen. Um den Inhalt einer Sendung ohne Öffnen feststellen 
zu können, ist der Lieferschein gekennzeichnet außen an der 
Verpackung anzubringen. Die Rechnung darf nicht den Sendun-
gen beigefügt werden. Bei Importlieferungen ist - je nach Ver-
sandart und Lieferland – die Vorlage von Warenverkehrsbe-
scheinigungen, Expressgutscheinen, Zollversandscheinen, Ur-
sprungszeugnis und Rechnung erforderlich. 

5.3  Auf Anforderung hat der Lieferant für jede einzelne Sendung am 
Tage des Versands eine ausführliche Versandanzeige, getrennt 
von Ware und Rechnung, abzusenden; diese hat zumindest fol-
gende Angaben zu enthalten: Bestellnummer, Bestelldatum, un-
sere Artikelnummer, Kundenartikelnummer, Menge und Gewicht 
der Waren sowie Versandart. Auf allen Versandpapieren sind 
die vorgeschriebenen und zur ordnungsgemäßen und irrtums-
freien Abwicklung notwendigen Angaben zu machen (z.B. Ver-
sandadresse, Anzahl der Versandstücke etc.). Das gilt auch für 
etwaige besondere Vorschriften für den Umgang mit der Ware, 
insbesondere für Entladung, Transport und Lagerung in unse-
rem Betriebsbereich. Verzögerungen, Mehrkosten sowie Schä-
den, die durch Nichtbeachtung unserer Versandvorschriften ent-
stehen, gehen zu Lasten des Lieferanten.  

5.4  Der Lieferant hat die von uns vorgegebene Verpackung zu 
wählen und darauf zu achten, dass durch die Verpackung die 
Ware vor Beschädigungen geschützt ist. Sofern wir keine Vor-
gabe zur Verpackung geben, sind die Waren handelsüblich zu 
verpacken. Wir behalten uns vor, sperriges Verpackungsgut, 
insbesondere Gebinde, Fässer, Kisten etc. nach Entleerung und 
unbeschadet etwaiger Transport- oder sonstiger Abnutzungen 
frachtfrei gegen entsprechende Gutschrift an den Lieferanten zu-
rückzusenden.  

5.5  Für Verluste und Beschädigungen, die während des Transports 
einschließlich des Entladens bis zur Abnahme in unseren Wer-
ken entstehen, haftet der Lieferant. Der Lieferant soll daher für 
seine Lieferungen auf eigene Kosten eine ausreichende Trans-
portversicherung abschließen.  

5.6  Soweit keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden, hat 
der Lieferant die für uns günstigste und geeignetste Transport-
möglichkeit zu wählen. Werden Beförderungskosten in Ausnah-
mefällen von uns übernommen, bestimmen wir den Frachtführer, 
der rechtzeitig bei uns zu erfragen ist. Bei diesem sind die ver-
sandfertigen Sendungen per Fax zu avisieren. Das Frachtgut ist 
im Frachtbrief so zu deklarieren, dass für die Sendung unter Be-
rücksichtigung der Transportsicherheit der zulässig billigste 
Frachtsatz berechnet wird.  

5.7 Die Gefahr geht erst mit der Ablieferung incl. Abladung durch 
den Lieferanten oder das Transportunternehmen an die von uns 
angegebene Versandadresse oder mit Aufstellung und Abnahme 
in unserem Werk über. Dies gilt auch dann, wenn unser Perso-
nal beim Entladen behilflich ist. Bis zur Versendung ist die Ware 
kostenlos und auf Gefahr des Lieferanten für uns zu verwahren. 

5.8  Soweit die vom Lieferanten für uns hergestellten Waren für den 
Export benötigt werden, ist der Lieferant bei Kenntnis hierüber 
verpflichtet, eine schriftliche Erklärung über den zollrechtlichen 
Ursprung der Liefergegenstände abzugeben. Diese Erklärung ist 
uns spätestens mit der ersten Lieferung zuzuleiten. 

5.9  Der Ursprung neu aufgenommener Liefergegenstände oder ein 
Ursprungswechsel ist uns unverzüglich und unaufgefordert an-
zuzeigen. Der Lieferant haftet für sämtliche Nachteile, die uns 
durch eine nicht ordnungsgemäße oder verspätete Abgabe der 
Lieferantenerklärung entstehen. Soweit erforderlich, hat der Lie-
ferant seine Angaben zum Warenursprung mittels eines von sei-
ner Zollstelle bestätigten Auskunftsblattes nachzuweisen. 

5.10 Die Warenannahme erfolgt nur während unserer gewöhnlichen 
Geschäftszeiten. Wir sind berechtigt, den Lieferanten einge-
schränkte Zeitfenster vorzugeben, innerhalb derer eine Anliefe-
rung erfolgen kann. 

 
6.  Höhere Gewalt 
 Krieg, Bürgerkrieg, Pandemien, Epidemien, Exportbeschrän-

kungen bzw. Handelsbeschränkungen aufgrund einer Änderung 
der politischen Verhältnisse sowie Streiks, Aussperrung, Be-
triebsstörungen, Betriebseinschränkungen und ähnliche Ereig-
nisse, die uns die Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar 
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machen, gelten als höhere Gewalt und befreien uns für die Dau-
er ihres Vorliegens von unseren vertraglichen Verpflichtungen, 
insbesondere von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme der Wa-
re. Kann die Abnahme durch uns wegen höherer Gewalt sowie 
wegen sonstiger, unvorhergesehener oder außerhalb unseres 
Einflusses liegender Hindernisse, die sich auf die Abnahme der 
Ware auswirken, nicht rechtzeitig erfolgen, verlängert sich die 
Abnahmefrist angemessen und es entsteht kein Annahmever-
zug. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt 
eintreten, in dem wir uns bereits in Verzug befinden. Die Ver-
tragspartner sind verpflichtet, ihre Verpflichtungen den veränder-
ten Vertragsverhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 
Wir sind von der Verpflichtung zur Abnahme der bestellten Lie-
ferung bzw. Leistung ganz oder teilweise befreit und insoweit 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Lieferung bzw. 
Leistung wegen der durch höhere Gewalt verursachten Verzöge-
rung bei uns – unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichts-
punkte – nicht mehr verwertbar ist. 

 
7.  Schutzgesetze, Qualitätssicherung, Dokumentation  
7.1  Der Lieferant erklärt, dass er für alle Produkte, Dienst-, Werk- 

und Lieferleistungen die anerkannten Regeln der Technik und 
die vereinbarten (technischen) Daten, insbesondere Qualitäts-
vorschriften sowie in Betracht kommende Schutzgesetze und 
sonstige Sicherheitsbestimmungen einhält und sämtliche Liefe-
rungen bzw. Leistungen dem neuesten Stand der Technik, den 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften 
und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und 
Fachverbänden entsprechen. Unabhängig davon hat der Liefe-
rant die Qualität der Liefergegenstände ständig zu überprüfen. 
Die Vertragspartner werden sich über die Möglichkeiten einer 
Qualitätsverbesserung gegenseitig informieren.  

7.2  Der Lieferant ist verpflichtet, aufbauend auf der internationalen 
Norm DIN EN ISO 9001:2015 und IATF 16949:2016 (Automoti-
ve-Lieferanten) ein Qualitäts-Management-System zu unterhal-
ten mit der Verpflichtung zur Null-Fehler-Zielsetzung und der 
kontinuierlichen Verbesserung seiner Leistungen.  

7.3  Der Lieferant hat sich bei uns zur Sicherstellung von Qualität 
und Funktion seiner Produkte Kenntnis über deren weiteren 
Verwendungszweck zu verschaffen.  

7.4  Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Lieferanten, 
Dienst- und Werkleister ein vergleichbares Qualitäts-
Management-System unterhalten, das die mangelfreie Beschaf-
fenheit seiner Zukaufteile, Dienst-, Werk- und Lieferleistungen 
sicherstellt. Weitere Einzelheiten sind in den individuellen Ver-
einbarungen zur Qualität, möglichst in schriftlicher Form, zwi-
schen den Parteien zu regeln. 

7.5  Der Lieferant hat seine Liefergegenstände so zu kennzeichnen, 
dass sie dauerhaft als dessen Produkte erkennbar sind. 

7.6  Der Lieferant verpflichtet sich, bei seinen Lieferungen bzw. 
Leistungen und auch bei Zulieferungen oder Nebenleistungen 
Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Mög-
lichkeiten umweltfreundliche Produkte und Verfahren einzuset-
zen. Der Lieferant haftet für die Umweltverträglichkeit der gelie-
ferten Produkte und Verpackungsmaterialien und für alle Folge-
schäden, die durch die Verletzung seiner gesetzlichen Entsor-
gungspflichten entstehen. 

7.7  Der Lieferant ist verpflichtet, die jeweils für seine Lieferung 
geltenden Sicherheitsdatenblätter mit der Lieferung zu überge-
ben. Er stellt uns von allen Regressforderungen Dritter für den 
Fall frei, dass er uns die Sicherheitsdatenblätter nicht oder ver-
spätet liefert. Das gleiche gilt für spätere Änderungen. 

7.8  Sind Art und Umfang der Prüfungen sowie die Prüfmittel und -
methoden zwischen dem Lieferanten und uns nicht fest verein-
bart, sind wir auf Verlangen des Lieferanten im Rahmen unserer 
Kenntnisse, Erfahrungen und Möglichkeiten bereit, die Prüfun-
gen mit ihm zu erörtern, um den jeweils erforderlichen Stand der 
Prüftechnik zu ermitteln. Darüber hinaus werden wir den Liefe-
ranten auf Wunsch über die einschlägigen Sicherheitsvorschrif-
ten informieren, soweit diese für uns zugänglich sind. 

 
8.  Untersuchung, Mängelanzeige, Abnahme 
8.1  Ist Kaufrecht anwendbar, beginnt die Pflicht zur Untersuchung 

und zur Mängelrüge erst, wenn die Lieferung an dem vertraglich 
vereinbarten Bestimmungsort eingegangen ist und eine ord-
nungsgemäße Versandanzeige bzw. ein Lieferschein vorliegt. Ist 
eine Abnahme nach gesetzlichen Vorschriften oder vertraglichen 
Vereinbarungen erforderlich, beginnen diese Verpflichtungen 
erst mit dem Zeitpunkt der Abnahme. Soweit Kaufrecht an-
wendbar ist und nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 

Lieferungen durch uns, soweit dies nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang tunlich ist, lediglich auf Identität, Menge und of-
fensichtliche Transportbeschädigungen nach Wareneingang zu 
untersuchen. Eine Mängelrüge von hierbei oder später entdeck-
ten Mängeln oder Schäden durch uns ist rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb einer Frist von 10 Werktagen ab Mangelentdeckung 
dem Lieferanten angezeigt wird. Der Lieferant verzichtet inso-
weit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. Bei Durch-
gangsgeschäften ist hierbei auf die Rüge des Abnehmers abzu-
stellen. Wir behalten uns vor, im Beanstandungsfall dem Liefe-
ranten die im Zusammenhang mit der Mängelrüge entstehenden 
Kosten zu belasten. Der Lieferant trägt Kosten und Gefahr der 
Rücksendung mangelhafter Liefergegenstände. Die Ausstellung 
einer Empfangsbestätigung gilt ausschließlich als Bestätigung 
des Wareneingangs, nicht aber als Anerkennung der vertrags-
gemäßen Erfüllung.  

8.2  Ist für den Liefergegenstand gesetzlich oder vertraglich eine 
Abnahme vorgesehen, so trägt der Lieferant die sachlichen Ab-
nahmekosten. Der Abnahmetermin ist, wenn er nicht bereits in 
der Bestellung festgelegt ist, spätestens eine Woche zuvor ver-
bindlich anzugeben.  

8.3 Die beanstandeten Produkte bleiben bis zum Ersatz zu unserer 
Verfügung und gehen nach Ersatz wieder in das Eigentum des 
Lieferanten über. 

 
9.  Mängelrechte, Verjährung  
9.1  Der Lieferant hat die Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln 

zu übertragen. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften, sofern 
nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart ist.  

a) Im Reklamationsfall ist er verpflichtet, uns für die durch die 
Bearbeitung der Reklamation entstandenen Mehraufwendungen, 
z.B. für die Mängelrüge, einen Pauschalbetrag von 50 € zu zah-
len. Dem Lieferanten bleibt der Nachweis eines geringeren Auf-
wandes und uns der Nachweis eines höheren Aufwandes vor-
behalten. 

b)  Wir sind berechtigt, vom Lieferanten Nacherfüllung zu verlan-
gen, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern 
und Schadenersatz oder Ersatz der vergeblichen Aufwendungen 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu verlangen. Im Rahmen 
der Nacherfüllung sind wir berechtigt, wahlweise Mangelbeseiti-
gung oder Lieferung einer mangelfreien Sache vom Lieferanten 
zu verlangen. Der Lieferant ist verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung, Ersatzlieferung oder Schadenbeseitigung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten, zu tragen. Führt der Lieferant die 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht innerhalb einer 
von uns gesetzten angemessenen Frist durch oder ist die Man-
gelbeseitigung unmöglich oder schlägt sie fehl, sind wir berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz statt der 
Leistung zu verlangen. In dringenden Fällen, insbesondere wenn 
Gefahr im Verzug ist, zur Abwehr von akuten Gefahren oder 
Vermeidung größerer Schäden, sind wir nach Abstimmung mit 
dem Lieferanten berechtigt, die Mangelbeseitigung selbst oder 
durch Dritte auf Kosten des Lieferanten vornehmen zu lassen. 
Ist es im Übrigen wegen besonderer Dringlichkeit nicht mehr 
möglich, den Lieferanten von dem Mangel und dem drohenden 
Schaden zu unterrichten und ihm eine kurze Frist zur Nachbes-
serung zur eigenen Abhilfe zu setzen, sind wir berechtigt, die 
Mangelbeseitigung selbst oder durch Dritte auf Kosten des Lie-
feranten vornehmen zu lassen. Wird die gleiche Ware wieder-
holt fehlerhaft geliefert, sind wir nach schriftlicher Abmahnung 
bei erneut fehlerhafter Lieferung auch für den nicht erfüllten Lie-
ferumfang zum Rücktritt berechtigt. 

c)  Uns steht das Recht auf Rücktritt und Schadenersatz statt der 
ganzen Leistung auch bei einer nur unerheblichen Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit zu. 

9.2  Für das vom Lieferanten gefertigte oder gelieferte Produkt bzw. 
für den von ihm durchgeführten Auftrag verjähren unsere Sach-
mängelansprüche und Rechte mit Ablauf von 36 Monaten seit 
der Lieferung an uns, bzw. der Abnahme durch uns oder einen 
von uns benannten Dritten an der von uns vorgeschriebenen 
Empfangs- bzw. Verwendungsstelle, soweit gesetzlich keine 
längere Verjährungsfrist vorgesehen ist. Bei Vorrichtungen, Ma-
schinen und Anlagen beginnt die Gewährleistungszeit mit dem 
Abnahmetermin, der in unserer schriftlichen Abnahmeerklärung 
genannt wird. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden 
des Lieferanten, so beträgt die Gewährleistungszeit maximal 36 
Monate nach Bereitstellung des Liefergegenstandes zur Ab-
nahme. Die Gewährleistungszeit für Bauwerke richtet sich nach 
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den gesetzlichen Bestimmungen, für Ersatzteile beträgt sie 36 
Monate nach Einbau/Inbetriebnahme. Für Lieferteile, die wäh-
rend der Untersuchung eines Mangels und/oder der Mängelbe-
seitigung nicht in Betrieb bleiben konnten, verlängert sich eine 
laufende Gewährleistungszeit um die Zeit der Betriebsunterbre-
chung. Etwa eintretende Stillstandzeiten, welche auf Mängel der 
Lieferung/Leistung zurückzuführen sind, werden der Gewährleis-
tungszeit hinzugerechnet. Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wurde, gelten die vorbenannten Verjährungsfristen entspre-
chend für den Fall, dass der Lieferant eine Beschaffenheits- und 
bzw. oder Haltbarkeitsgarantie oder eine sonstige selbständige 
oder unselbständige Garantie für seine Produkte, Arbeiten oder 
Leistungen übernommen hat.  

9.3  Die Verjährungsfrist in Abs. 2 von 36 Monaten gilt auch, soweit 
Schadenersatzansprüche auf Mängeln der Lieferung oder Leis-
tung beruhen sowie für Ansprüche, die mit einem Mangel nicht 
im Zusammenhang stehen und das Gesetz hierfür keine länge-
ren Verjährungsfristen vorgesehen hat. Der Beginn der Verjäh-
rungsfrist bestimmt sich in diesen Fällen gemäß den gesetzli-
chen Vorschriften. 

9.4  Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant von Ansprüchen 
Dritter frei, soweit er die Mängel zu vertreten hat. Hinsichtlich 
Rechtsmängel gilt eine Verjährungsfrist von 3 Jahren soweit das 
Gesetz keine längere Frist vorsieht. 

9.5  Für innerhalb der Verjährungsfrist unserer Mängelansprüche 
neu gelieferte Teile beginnt die Verjährungsfrist zu dem Zeit-
punkt neu zu laufen, in dem der Lieferant unsere Ansprüche auf 
Nacherfüllung vollständig erfüllt hat bzw. sofern eine Abnahme 
vereinbart ist, mit der Abnahme. Die Abnahme ist gegebenen-
falls bei uns schriftlich zu beantragen. Im Falle der Nachbesse-
rung bewirkt diese einen Neubeginn der Verjährung, wenn es 
sich um denselben Mangel oder um die Folgen einer mangelhaf-
ten Nachbesserung handelt.  

 
10.  Haftung, Haftungsfreistellung, Versicherungsschutz, 
10.1 Die Haftung des Lieferanten richtet sich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen soweit in diesen Allgemeinen Einkaufsbedin-
gungen nicht eine weitergehende Haftung, vorgesehen ist. In 
diesen Fällen gilt die gesetzliche Haftung ergänzend.  

10.2  Für Schäden, die bei uns oder Dritten eintreten und die durch 
mangelhafte Produkte oder Leistungen des Lieferanten verur-
sacht wurden, stellt uns der Lieferant von der daraus resultie-
renden Haftung auf erstes Anfordern frei. Im Falle verschul-
densabhängiger Haftung gilt dies nur, soweit der Lieferant den 
Schaden zu vertreten hat. Sofern die Schadensursache im Ver-
antwortungsbereich des Lieferanten liegt, trägt er insoweit die 
Beweislast. Der Lieferant vereinbart mit seinem Versicherer die 
Mitversicherung dieser Freistellung im Rahmen seiner Betriebs- 
und Produkt-Haftpflichtversicherung. Der Lieferant übernimmt 
für die genannten Schäden alle Kosten und Aufwendungen, ein-
schließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung. Er ist 
ebenfalls verpflichtet, Aufwendungen für eine zur Vermeidung 
von Personen- oder Sachschäden durchgeführte Rückrufaktion 
zu erstatten, die wegen der vom Lieferanten schuldhaft verur-
sachten Produktmängel erforderlich wurde.  

10.3 Der Lieferant verpflichtet sich, eine Betriebs- und Produkt-
Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von jeweils 
mindestens 2,5  Mio. € für Personen-, Sach- und Produktvermö-
gensschäden, zweifach jahresmaximiert, sowie eine Allgemeine 
oder Kfz-Rückrufkostenversicherung mit einer Deckungssumme 
von mindestens 2,5 Mio. € einfach maximiert pro Versicherungs-
jahr zu unterhalten. Die Deckung muss sich ferner abweichend 
von § 4 Abs.1 Ziff. 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB) alter Fassung oder Zif-
fer 7.9 AHB neuer Fassung auch auf Schäden im Ausland er-
strecken. Ausschlüsse für die Deckung USA/Kanada hat der 
Lieferant uns mitzuteilen. Der Umfang der Produkt-
Haftpflichtversicherung muss sich mindestens erstrecken auf die 
Deckungsformen der sog. erweiterten Produkt-Haftpflichtversi-
cherung (ProdHV) nach Maßgabe der Musterbedingungen des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV), Stand Juli 2002, unter Einschluss der Versicherung von 
Personen- und Sachschäden wegen Fehlens vereinbarter Ei-
genschaften der Lieferprodukte, Ziff. 4.1 ProdHV, Verbindung, 
Vermischung und Verarbeitung der Lieferprodukte, Ziff. 4.2 
ProdHV; Weiterbe- und -verarbeitung gem. Ziff. 4.3 ProdHV; 
Aus- und Einbaukosten gem. Ziff. 4.4 ProdHV; Ausschusspro-
duktionen durch Maschinen gem. Ziff. 4.5 ProdHV sowie eine 
Prüf- und Sortierkostenklausel gem. Ziff. 4.6 ProdHV. Auf unser 

Verlangen überlässt uns der Lieferant eine dementsprechende 
Bestätigung des Versicherers (Certificate of Insurance). 

 
11.  Soziale Verantwortung und Umweltschutz 
 Der Lieferant verpflichtet sich, die jeweiligen gesetzlichen Rege-

lungen zum Umgang mit Mitarbeitern, Umweltschutz und Ar-
beitssicherheit einzuhalten und daran zu arbeiten, bei seinen Tä-
tigkeiten nachteilige Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu 
verringern. 

 
12.  Schutzrechte, Freistellung 
12.1  Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemä-

ßer Verwendung der Liefergegenstände aus der schuldhaften 
Verletzung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen 
(Schutzrechte) ergeben.  

12.2  Er stellt uns und unsere Abnehmer von allen Ansprüchen aus 
der Benutzung solcher Schutzrechte frei, soweit er die Verlet-
zung zu vertreten hat. Dies ist z.B. nicht der Fall, soweit der 
Lieferant die Liefergegenstände nach von uns übergebenen 
Zeichnungen, Modellen oder diesen gleichkommenden sons-
tigen Beschreibungen oder Angaben hergestellt hat und nicht 
weiß oder im Zusammenhang mit den von ihm entwickelten 
Erzeugnissen nicht wissen muss, dass dadurch Schutzrechte 
verletzt werden.  

12.3 Die Vertragspartner verpflichten sich, sich unverzüglich von 
bekannt werdenden Verletzungsrisiken und angeblichen Ver-
letzungsfällen zu unterrichten und sich Gelegenheit zu geben, 
entsprechenden Ansprüchen einvernehmlich entgegenzuwir-
ken. 

12.4  Der Lieferant wird auf unsere Anfrage die Benutzung von 
veröffentlichten und unveröffentlichten eigenen und von lizen-
zierten Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen an dem 
Liefergegenstand mitteilen. 

 

13. Eigentumsvorbehalt 
 Jegliche Erweiterung oder Verlängerung eines Eigentumsvor-

behalts, der über den einfachen Eigentumsvorbehalt des Lie-
feranten an dem bei uns lagernden unverarbeiteten Lieferan-
tenprodukt hinausgeht, insb. nach Verarbeitung, Verbindung 
oder Vermischung mit anderen Waren sowie nach Veräuße-
rung des Lieferantenproduktes, erkennen wir nicht an, es sei 
denn wir hätten ihn ausdrücklich mit dem Lieferanten verein-
bart. 

 
14.  Verwendung von Fertigungsmitteln, Versicherung,  
 Eingangskontrolle 
14.1  Sofern die Bestellung eine Übernahme von Werkzeug- oder 

Modellkosten einschließt, wird vereinbart, dass Werkzeuge und 
Modelle unser Eigentum sind. Modelle, Matrizen, Schablonen, 
Muster, Werkzeuge und sonstige Fertigungsmittel, ebenso ver-
trauliche Angaben, die dem Lieferanten von uns zur Verfügung 
gestellt oder bezahlt werden, dürfen nur mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung für Lieferungen an Dritte verwendet 
werden. Die dem Lieferanten überlassenen oder nach unseren 
Angaben hergestellten Fertigungsmittel dürfen ohne unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch 
veräußert, sicherungsübereignet, verpfändet oder sonst wie wei-
tergegeben noch in irgendeiner Weise für Dritte verwendet wer-
den. Das gleiche gilt für die mit Hilfe dieser Fertigungsmittel 
hergestellten Liefergegenstände. Der Lieferant ist verpflichtet, 
diese Sachen ausschließlich für die Herstellung der von uns be-
stellten Vertragsprodukte einzusetzen.  

14.2  Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Sachen zum 
Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, Sturm-, 
Einbruchdiebstahl- und Vandalismusschäden zu versichern. 
Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt die Entschädi-
gungsansprüche aus dieser Versicherung ab, wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. Er ist verpflichtet, an unseren Sachen etwa 
erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle In-
standhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchzuführen.  

14.3 Sofern wir selbst Sachen beistellen, behalten wir uns hieran das 
Eigentum vor. Vertraglich vereinbarte Verarbeitung oder Umbil-
dung durch den Lieferant werden für uns vorgenommen. Wird 
unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, verbunden oder vermischt, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-
tes unserer Sache zu den anderen Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Erfolgen Verarbei-
tung, Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sa-
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che des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass dieser uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. 
Diese Regelung gilt auch dann, wenn wir die Annahme wegen 
verspäteter oder mangelhafter Lieferung verweigern oder wenn 
wir von weiteren Bestellungen absehen. In solchen Fällen sind 
uns die beigestellten Sachen kostenfrei zur Verfügung zu stel-
len. Aufrechnung ist ausgeschlossen. 

14.4  Mehraufwendungen wegen Materialfehler und Maßabweichun-
gen an den beigestellten Rohmaterialien dürfen uns nur nach 
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung dieser Mehrauf-
wendungen in Rechnung gestellt werden. 

14.5  Der Lieferant ist verpflichtet, die beigestellten Sachen bei Über-
lassung auf offenkundige Mängel, wie z.B. Identität, Quantität 
und Transportschäden, zu prüfen und uns Mängel unverzüglich 
anzuzeigen. Bei der Bearbeitung entdeckte Mängel an den über-
lassenen Sachen sind uns unverzüglich ab Mangelentdeckung 
anzuzeigen. Die Weitverarbeitung ist bis zur Erteilung weiterer 
Weisungen durch uns einzustellen. 

14.6  Soweit die uns gemäß Absatz 3 zustehenden Sicherungsrechte 
den Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbe-
haltswaren um mehr als 20 % übersteigen, werden wir auf 
Wunsch des Lieferanten einen entsprechenden Teil der Siche-
rungsrechte freigeben. 

 
15.  Geheimhaltung, Weitergabe oder Übertragung an Dritte, 

Überlassung von Unterlagen 
15.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle kaufmännischen und 

technischen Einzelheiten, z.B. Verfahrensbeschreibungen, Re-
zepturen, Analysemethoden, Zeichnungen und sonstige Anga-
ben, die dem Lieferanten für die Herstellung der Lieferung von 
uns überlassen werden, oder die vom Lieferanten nach beson-
deren Angaben von uns angefertigten Zeichnungen, die ihnen 
durch die Geschäftsbeziehungen bekannt werden, als Ge-
schäftsgeheimnis zu behandeln, soweit sie nicht offenkundig 
sind oder von uns öffentlich zugänglich gemacht wurden oder 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine Verpflichtung zur Offen-
legung besteht. Sämtliche durch uns zugänglich gemachten ge-
schäftliche oder technische Informationen und Unterlagen dür-
fen im Betrieb des Lieferanten nur denjenigen Personen zur Ver-
fügung gestellt werden, die für deren Verwendung zum Zweck 
der Herstellung und Lieferung an uns notwendigerweise heran-
gezogen werden müssen und entsprechend zur Geheimhaltung 
verpflichtet worden sind.  

15.2  Der Lieferant ist zur Geheimhaltung der Unterlagen und Informa-
tionen auch im vorvertraglichen Stadium und nach Abwicklung 
der einzelnen Aufträge verpflichtet. Auf unser Verlangen, spätes-
tens aber nach Auftragsabwicklung, sind sämtliche von uns 
überlassenen Gegenstände, Aufzeichnungen, Dateien und Un-
terlagen, einschließlich angefertigter Kopien, vollständig an uns 
zurückzugeben oder nach Abstimmung mit uns zu vernichten.  

15.3  Die Vervielfältigung ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfor-
dernisse und urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. Offen-
legung gegenüber Dritten darf nur mit unserer vorherigen schrift-
lichen Zustimmung erfolgen.  

15.4 Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Zulieferanten 
sich entsprechend verpflichten. Die Vertragspartner dürfen nur 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit ihrer Geschäftsver-
bindung werben. 

15.5 Zeichnungen, Werkzeuge, Muster, Modelle, Marken und Aufma-
chungen oder ähnliches sowie Fertigprodukte und Halbfertigpro-
dukte, die von uns überlassen oder in unserem Auftrag herge-
stellt werden, bleiben oder werden unser Eigentum und dürfen 
an Dritte nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen 
Zustimmung geliefert werden. Vorbehaltlich anders lautender 
Vereinbarungen im Einzelfall sind diese unverzüglich mit Erledi-
gung der Bestellung ohne besondere Aufforderung an uns zu-
rückzugeben. Mit derartigen Fertigungsmitteln, Marken und 
Aufmachungen hergestellte bzw. ausgezeichnete Erzeugnisse 
dürfen nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen 
Zustimmung an Dritte geliefert werden.  

15.6 Eine Auftragsübertragung an Dritte ohne unsere Einwilligung ist 
untersagt und berechtigt uns zum Rücktritt und zur Geltendma-
chung von Schadenersatz. Im Falle unserer Einwilligung ist der 
Lieferant verpflichtet, die ihm in diesem Zusammenhang gegen-
über erbrachten Lieferungen und Leistungen einer Eingangskon-
trolle nach § 377 HGB zu unterziehen, unabhängig davon, ob er 
gegebenenfalls nur Zwischenhändler ist.  

15.7  Der Lieferant haftet für alle Schäden, die uns aus der schuldhaf-
ten Verletzung einer der vorgenannten Verpflichtungen erwach-
sen.  

15.8  Unterlagen aller Art, die wir für den Einsatz, den Betrieb, die 
Verarbeitung, die Instandhaltung, die Lagerhaltung und den 
Transport benötigen, sind vom Lieferanten rechtzeitig und un-
aufgefordert kostenlos zur Verfügung zu stellen.  

 
16.  Gerichtsstand, Erfüllungsort, anwendbares Recht, Unwirk-

samkeit einer Bedingung 
16.1  Sofern der Lieferant Kaufmann, juristische Person des öffentli-

chen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, so 
ist ausschließlicher Gerichtsstand bei allen sich aus dem Ver-
tragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. 
Wir sind auch berechtigt am Sitz des Lieferanten zu klagen. 

16.2  Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsgemäß 
zu liefern ist.  

16.3 Für alle Rechtsfragen zwischen dem Lieferanten und uns, auch 
wenn dieser seinen Firmensitz im Ausland hat, gilt ausschließ-
lich, unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf (CISG), das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

16.4  Sollten einzelne Teile dieser Einkaufsbedingungen unwirksam 
sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch 
nicht berührt. Die Vertragspartner bemühen sich, die unwirksa-
me Klausel durch eine andere Klausel zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck und rechtlichen Sinn der ursprünglichen 
Formulierung am nächsten kommt.  

 
17.  Datenschutz 
 Wir speichern personenbezogene Daten des Lieferanten im 

Rahmen der Geschäftsbeziehung mittels elektronischer Daten-
verarbeitung nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes. 


